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Dank grossen Investitionen in unserem Betrieb können wir Marksteine aus
unseren Steinbrüchen im Tessin so billig wie noch nie anbieten und dies franko Abladeplatz.
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teilung hat aber auch in praktischer
Hinsicht wichtige Vorteile gebracht:

Im Mitwirkungs- und Auflageverfahren
konnten sich die verschiedenen Betroffenen

und Interessierten auf die
einschlägigen Teilpläne konzentrieren
Grundeigentümer, Umweltverbände,

Landwirte etc.).
Fürdie UmsetzungdesTeilplanes«
Ökologischer Ersatz und Ausgleich» in
beispielsweise kommunale Nutzungspläne

bestanden zweckmässige und
übersichtliche Grundlagen.
Die Einsprachen wurden «kanalisiert»
Gegen den Teilplan «Neuanlage
Umfahrungsstrasse» erfolgten nur wenige
Einsprachen, die rasch erledigt werden
konnten. Die Umfahrungsstrasse war
praktisch unbestritten; einem raschen
Baubeginn im Sommer 1998 stand
nichts im Wege. Hart umkämpft war
hingegen der Teilplan «Ökologischer
Ersatz und Ausgleich» Die letzten
Einsprachen gingen bis an das Bundesgericht,

was zu entsprechenden Verzögerungen

führte.
Die Abstimmung des Teilplanes «
Ökologischer Ersatz undAusgleich» mit den
Interessen der Landwirtschaft und dem
Verfahren der Landerwerbsumlegung

«LEU» konnte mit zweckmässigen,

bedürfnisgerechten Dokumenten erfolgen.

Die ökologischen Ersatzund

Ausgleichsmass-
nahmen werden in einer
kantonalen Überbauungs-
ordnung grundeigentümer-
verbindlich
Sowohl die gemäss UVP mit den vier Bauund

Planungsvorhaben notwendigen Er¬

satzmassnahmen nach Art. 181ter NHG)

als auch die nach Art. 18b NHG erforderlichen

Ausgleichsmassnahmen sind
verbindliche Projektbestandteile des T10-
Vorhabens. Sie werden, wie eingangs
erwähnt, als Teilplan «Ökologischer Ersatz

und Ausgleich» des Strassenplanes in
einer kantonalen Überbauungsordnung
UeO) geregelt.

Die kantonale Überbauungsordnung ist
eine vorläufige planerische Anordnung
zum Schutz gefährdeter regionaler oder
kantonaler Interessen. Sie kann namentlich

angewendet werden zur
planungsrechtlichen Festlegung von öffentlichen
Werken oder zum Erlass von Vorschriften
zum abgestimmten Schutz von
Landschaften, die das Gebiet mehrerer
Gemeinden beanspruchen. Sie gestattetden
Erlass der erforderlichen Bestimmungen
in einem einzigen, das Projekt als Ganzes

erfassenden Verfahren.
Die kantonale Überbauungsordnung ist
Bestandteil der Nutzungsplanung und
geht allfälligen für das Gebiet bestehenden

kommunalen Nutzungsvorschriften
vor.
Ihre Rechtswirkungen entsprechen jenen
einer kommunalen Überbauungsordnung,

das heisst, sie sind
grundeigentümerverbindlich und vermitteln das

Enteignungsrecht nach den Bestimmungen
des Artikels 128 des Baugesetzes.
Die kantonale Überbauungsordnung hat
grundsätzlich nur vorläufige Geltung. Sie

ist von der Genehmigungsbehörde
aufzuheben, sobald die Gemeinden des

Planungsgebietes ausreichende eigene
Vorschriften beschlossen haben.
Die kantonale UeO besteht aus den
Vorschriften und dem zugehörigen Plan. Die
Vorschriften regeln die ökologischen
Massnahmen im Zusammenhang mit der

Neuanlage der Umfahrungsstrasse
Gestaltung und Unterhaltderstrassennahen

Begrünung und Bepflanzung, Versicke-rungs-

und Filterbereiche, Querungen für
die Fauna). Im Weiteren definieren sie die

Ersatzaufforstungen und die Aufwertung
von Randstreifen und Windschutzstreifen
sowie der Uferbereiche bestehender
Kanäle. Die Vorschriften bestimmen aber
auchdieNeugestaltung undAusdehnung
von Fliessgewässern.Fürdie ökologischen
Kompensationsflächen werden die
Bepflanzung sowie die Bewirtschaftungsund

Pflegeverträge geregelt. Zudem werden

ein Landschaftsschutzgebiet und
zwei Planungszonen, in denen Gestal-tungs-

und Nutzungspläne zu erstellen

sind, ausgeschieden. Die Vorschriften
begründen zudem die Pflicht zur ökologischen

Baubegleitung, zur Nachsorge und
zur Erfolgskontrolle. ImÜberbauungsplan
werden diese Massnahmen räumlich
definiert und 40 neue ökologische Ersatzund

Ausgleichsflächen parzellenscharf
definiert. Die Überbauungsordnung stellt
damit auch die Grundlage für die Verträge,

die mit allen betroffenen
Grundeigentümern und Bewirtschaftern verhandelt

und abgeschlossen werden.

Hans Peter Hauck

dipl. Kulturingenieur ETH/ SIA

Planungsgemeinschaft T10 / IC Infraconsult

AG
Bitziusstrasse 40
CH-3006 Bern

hanspeter.hauck@infraconsult.ch
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Raumbezug effizient nutzen mit ArcGIS
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ArcGIS ist ein System von Desktop- und Server-Produkten,
das denWeg in die neue Generation Geografischer
Informationssysteme weist. ArcGIS ist die ideale Grundlage für
eine moderne Lösung.



Améliorations structurelles/Génie rural

Die Landerwerbsumlegung
LEU) T10

Eine Melioration bringt widersprüchliche
Interessen unter einen Hut
Zeitgemässe Meliorationen berücksichtigen neben den Zielender Landwirtschaft auch
diejenigen der Raumplanung und des Natur- und Landschaftsschutzes Dokumentation

SIA D 0151). Die Landerwerbsumlegung LEU T10 im Grossen Moos wurde durch
das Projekt der Umfahrungsstrasse T10 und die Expo.02 ausgelöst. Sie ist ein Beispiel

für die Koordination und Entflechtung der Nutzungsansprüche an Grund und Boden
zwischen Landwirtschaft und öffentlichen Interessen. Sie zeigt zudem, dass umfangreiche

Meliorationen bei Bedarf auch in Rekordzeit durchgeführt werden können.

A côté des intérêts de l’agriculture, les améliorations modernes prennent également
en considération ceux de l’aménagement du territoire et de la protection de la nature

et du paysage documentation SIA D 0151). Déclenchée par le projet de la route
de contournement T10 et l’Expo.02, l’Acquisition par voie de remembrement LEU T10
au «Grand Marais» BE, est un exemple concret de la coordination d’intérêts agricoles

et publics combinés à une nouvelle répartition de la propriété foncière. En outre
elle démontre que le déroulement d’une amélioration importante est possible en un
temps record.

Oltre agli interessi dell’agricoltura, le bonifiche morderne tengono anche in
considerazione gli interessi della pianificazione territoriale e della protezione della natura e
dal paesaggio documentazione SIA D 0151). L’acquisizione tramite rilottizzazioneLEU

T10 nel Grossen Moos BE) è scaturita del progetto di costruzione della circonvallazione

T10 e dell’Expo.02. Questo approccio è un esempio concreto di coordinamento

degli interessi agricoli e pubblici, abbinati a una nuova ripartizione della proprietà
fondiaria. Inoltre, questo dimostra che anche le bonifiche di grande entità sono
realizzabili

Géomatique Suisse 8/2004

A. Lüscher

Eine Zweitmelioration
nach 20 Jahren

Zwischen 1970 und 1985 wurden in weiten

Teilen des bernischen Seelandes

Gesamtmeliorationen durchgeführt. Die
grösste von ihnen umfasste in den
Gemeinden Ins, Gampelenund Gals eine
Perimeterfläche von gegen 2500 Hektaren
ha). Umfangreiche Be- und

Entwässerungsanlagen sowie Wegbauten führten
zu einer Kostensumme von 60 Mio. Franken.

Mit dem Neulandantritt in den Jahren

1974/75 erhielt der Kanton Bern die
Flächen für eine vierspurige Verbin¬

dungsautobahn A5 – A1, quer durch das

Grosse Moos. Zwanzig Jahre später
beanspruchte das Projekt T10 miteiner neuen

Linienführung weitere Flächen,
insbesondere für den ökologischen Ersatz und
Ausgleich. Gleichzeitig stellten sich bei
weiteren Projekten Landerwerbsprobleme.

Nachdem 1996 mit der bevorstehenden

Landesausstellung Expo.02 das

lang diskutierte Projekt der Umfahrungsstrasse

T10 für Ins und Gampelen plötzlich

höchste Dringlichkeit erhielt, kam als

Instrument zur raschen Koordination und
Lösung der Flächenbedürfnisse nur eine
Landumlegung nach Meliorationsgesetzgebung

in Frage.

Die LEU T10stellte aucheine grosse Chance

für Natur- und Landschaftsschutz so¬

wie bei den Grundlagen für die
Landwirtschaft dar. Sie bot damit im Vergleich

zueinem herkömmlichenLanderwerb
beträchtliche Vorteile für alle Beteiligten.

Unterschiedliche Interessen
und Bedürfnisse

Von der6.8km langenNeubaustrecke der
Umfahrungsstrasse befanden sich lediglich

2.6 km bereits im Eigentum des
Kantons, wobei auch hier grosse Flächen für
die landschaftliche Eingliederung,
Zubringer etc. fehlten. Schon die
Vorabklärungen zum ökologischen Ersatz und
Ausgleich zeigten, dass die zu realisierenden

Massnahmen grosseFlächen in
einem sehr ausgedehnten Gebiet
beanspruchen würden und private
Landwirtschaftsflächen in erheblichem Umfang
einzubeziehen waren.
Der Hauptkanal, wichtigster Be- und
Entwässerungskanal im Seeland, musste 50
Jahre nach der letzten Instandstellung
erneut saniert werden. Da aus bautechnischen

Gründen eine grundlegende
Umgestaltung des Querprofils des meist
schnurgeraden, 10 km langen Kanals

nicht in Frage kam, beschlossen die
Projektierenden, statt dessen konzentrierte
Renaturierungsflächen im Gesamtumfang

von 10 haandreiverschiedenenStellen

in Müntschemier und Ins anzulegen

Abb. 1). Hiezu sollte Land des Kantons

Bern beansprucht werden,das aber in der
vorgesehenen Lage nicht zur Verfügung
stand.
Die Bahnlinie Bern-Neuenburg der BLS ist
auch Abschnitt der TGV-Linie nach Paris.

Ein späterer Doppelspurausbau im
Bereich der vorgesehenen Umlegung muss-
te daher bei der Landzuteilung unbedingt
eingeplant werden.
Als Folge der ersten Juragewässerkorrek-
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Abb. 1: Renaturierungsfläche am Hauptkanal bei Müntschemier im Frühling
2004 Foto: A. Lüscher).

Okt. 96 – Feb. 97 Vorprojekt

April 97 Arbeitsgruppe Landwirtschaft / Ökologie

Mai 97 Verfügung der Umlegung durch den Regierungsrat

Juni/Juli 97 Auflage Perimeter und Behandlung der Einsprachen

Sommer 97 Bodenkartierung und Bodenbewertung Bonitierung)
Verhandlungen Grundeigentümer Wunschtage)

Aufzeigen Scherbenlandproblematik

Okt. 97 Auflage Bonitierung und Alter Bestand

März 98 vorzeitige Besitzeseinweisung für den Bau der T10
provisorische Umlegung der betroffenen Flächen

Juli 99 Auflage Neuzuteilungsentwurf 1. Teil

Nov. 99 Neulandantritt 1. Teil Müntschemier, Heumoos in Ins)

1998/99 Arbeiten teilweise blockiert infolge Beschwerden gegen den
Plan

Ökologischer Ersatz und Ausgleich

Nov. 99 Abweisung der Beschwerden durch das Bundesgericht

2000 Erarbeitung Neuzuteilung 2. Teil und «Heckenplan»
März 2001 Auflage Neuzuteilungsentwurf 2. Teil und «Heckenplan»

Behandlung der Einsprachen und Pachtumlegung

Nov. 2001 Neulandantritt 2. Teil Ins, Gampelen, Gals) und neue Pacht¬

flächen
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tion besitzt der Kanton Bern im Seeland

sehr umfangreiche Landflächen:
Naturschutzgebiete, Wälder, Kanäle,
Dauerpachtland für landwirtschaftliche
Siedlungen, zukünftige Strassen. Dazu

kommt der ursprünglich gegen 800 ha
grosse Landwirtschaftsbetrieb der Anstalten

in Witzwil. Flächen für öffentliche
Bedürfnisse standen also zur Verfügung,
allerdings nicht in der für die Projekte
erforderlichen Lage. Grosse Flächen im
Grossen Moos gehören den Einwohnerund

Bürgergemeinden, die diese an
private Landwirte verpachten.
Die privateLandwirtschaft im Seeland hat
in den letzten Jahrzehnten mit öffentlicher

Hilfe gewaltige Anstrengungen zur
Landumlegung und Bodenverbesserung

unternommen. Der Stolz auf das Erreichte

ist verbunden mit dem Willen, die neuen

Infrastrukturen zu schützen und zu

erhalten, so etwa die sehr umfangreichen
Be- und Entwässerungsnetze. Dem
raschen Strukturwechsel entsprechend sind
die betrieblichen Investitionen auch nach
den Meliorationen gross geblieben. Die
mittlere Betriebsgrösse wächst stetig, der
Pachtlandanteil ist hoch, grosse Flexibilität

bei der Betriebsausrichtung ist
unerlässlich. Der Gemüseanbau hat zu Lasten

der Viehwirtschaft stark zugenommen.

Als Folge dieser Entwicklung ist der vor
20 Jahren erreichte Zusammenlegungseffekt

bei Eigen- und Pachtland teilweise
wieder verloren gegangen.

Mit der geplanten Umfahrungsstrasse

und der Landumlegung verbanden die

beteiligten Gemeinden die Hoffnung auf
eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Entwicklung, etwa durch erhöhte Attraktivität

der Gewerbezonen bezüglich
Zufahrt, Eigentumsverhältnissen, Arrondierung.

Der Biotopverbund Grosses Moos arbeitet

seit 1996 an der Aufwertung der

grössten Ebene der Schweiz. Er fördert
naturnahe Flächen und strebt ein
vernetztes System an von natürlichen
Lebensräumen für Flora und Fauna im
«Gemüsegarten der Schweiz»

Eine Melioration als
Mehrzweckinstrument
Die Projektverantwortlichen der verschiedenen

Bauvorhaben im Seeland waren
sich schon sehr früh darüber im Klaren,

dass die verschiedenen Landbedürfnisse

nur mit einer erneuten Umlegung
abgedeckt werden konnten. Im Rahmen der
Projektierung des Hauptkanals wurde ei-
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Tab. 1: Zeitlicher Ablauf der LEU T10.
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Abb. 2: Perimeter für die Landerwerbsumlegung der T10 Quelle:
Planungsgemeinschaft
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ne Vorstudie erstellt, in der insbesondere

die verschiedenen Randbedingungen
erhoben und erste Gespräche mit Inhabern
von landwirtschaftlichen Schlüsselbetrieben

geführt wurden. So war es möglich,
das Vorprojekt für die LEU T10 nach dem
Projektierungsbeschluss in nur fünf
Monaten, von Oktober 1996 bis Februar
1997, als Grundlage für die Verfügung
der Umlegung bereitzustellen.Zurbreiten
Absicherung erfolgte die Bearbeitung in
sehr enger Zusammenarbeit mit Behörden

und Landwirtschaftsvertretern.
Bereits im Mai 1997 konnte der
Regierungsrat die LEU T10 verfügen, mit der
Aufgabe, die Landbedürfnisse zu lösen
für:

das Trassee der T10 inklusive der
landschaftlichen Eingliederung

den ökologischen Ersatz und Ausgleich
der T10

die Revitalisierung des Hauptkanals
den Doppelspurausbau der Bahnlinie

Bern-Neuenburg
die Aufrechterhaltung von günstigen
Bedingungen für die Landwirtschaft
bezüglich Bewirtschaftungsflächen
und Infrastrukturen.

Hinzu kamen:
umfangreiche Baumassnahmen zur
Anpassung der landwirtschaftlichen
Infrastrukturen
die Sanierung von 18 ha mit
Schwermetallen belasteten Böden

die Betreuung der Eigentümer und
Bewirtschafter während des Baus

die Betreuung der baulichen Massnahmen

zur Gestaltung der Ausgleichsflächen.

Der Regierungsrat stellte, nebst den
früher für die T10 ausgeschiedenen
Parzellen, eine Fläche von 100 ha der
Staatsdomäne Witzwil als Realersatz zur Verfügung.

Ein besonders schwieriger Punkt war die

Bestimmung des Umlegungsperimeters
Abb. 2). Massgebend waren die folgenden

Kriterien:
direkter Landbedarf für die T10

Landbedarf für ökologische Massnahmen
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Die LEU T10 in Zahlen

Perimeter Neuzuteilung) 1040 ha in den Gemeinden Gals, Gampelen,
Ins, Müntschemier, Brüttelen, Vinelz

beteiligte Grundeigentümer ca. 100

bereitgestellte Flächen 35 ha Strasse und landschaftliche Eingliede¬

rung
58 ha Ökologischer Ersatz und Ausgleich T10
10 ha Renaturierungsflächen Hauptkanal
5 ha Doppelspur Bahn und diverse Zwecke

Bauarbeiten Anpassungen der Wegnetze, ca. 15 km ohne
Parallelwege T10)

AnpassungenBe- und Entwässerungsanlagen,
ca. 30 km
Bodensanierung Scherbenland 18 ha
Geländegestaltungen und Bachausdolungen

ökologischer Ersatz und Ausgleich, ca. 50 ha

Verhandlungen ca. 500 Einzelverhandlungen und Sitzungen

Finanzierung 100% zu Lasten der Bauvorhaben

Besonderes Verfügte Umlegung
Provisorische Umlegung vor Baubeginn Strasse

Pachtumlegung
vollständige Verlegung von zwei Höfen

T10).
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